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bie ©tafet jurjeit nicßt erfieüeit. Sftan fongenlriert bic
Sörberung ber $ocßbautätigfeit auf ben 9öoßnung§«
bau, um gteicßzeitig bie SCrbeit§lofigfeit unb bie Söoß«

nung§nöt jit befämpfett. ©eitbem ber Bunb unb bev
Danton ben 2öoßnung§bau unterftüßen, ift eê gelungen,
ben genoffenfcßaftlicßen SBoßtiungSbau ju beleben, fo baß
bie ©tabt mit bent fommunalett 2Boßttung§bau zurücf«
galten fonnte. ®en ©enoffenfcßaften genügen bie ©ub=
oentionen nicßt ; um ißnett bie Finanzierung bev bauten
Zu ermöglichen, .fomtrit ihnen bie ©tabt bitvcf; ®ewäß=

rung non S)arleßen in zweiter $gpbtßef entgegen, Fm
Sfaßre 1922 wirb bie bureß 50unb, Danton unb ©tabt
unterftüß'te genoffenfcßaftlicße Bautätigfeit einen toefent«
liefen Umfang annehmen. Untev bev Sltinaßtne, b.aß bie

©uboenlionterung beë größten 5ßrojefte§, beëfenigen bev

Baugenoffenfcßaft ßornßauSftraße mit 105 SBoßnungett,
bemttäcßft perfeft wirb, werben im Qaßre 1922 351
SBoßnungen erftellt, mit einem Baufoftenaufwanb oott
9,500,000 gvanfen, an welcßem bie ©tabt mit 1,860,000
Staufen zweiter .frppotßefen beteiligt ift.

4. ißrioate 50autätigfeit. ®er .ffrife wegen
ift bie prioate Bautätigfeit immer noeß fef)t gering.
Slußer einer Baute oon Dreß Füßli u. (Sie. in SBiebi«
l'on im Äoftenbetrage non etwa 1 SRiüion Fronten wer«
ben feine größeren ^ßrojefte oerwirflicßt. ®ie 2Iu§fät)=

rung eine! BauprojefteS ber 91 tet o erfi cß erungSgefellfcßaft
im tffoftenbetrage non meßreren Millionen Franfen ift
nocf) ttnficßer. SBemi bie prioate Bautätigfeit (9teu= unb
Umbauten unb IfnterßaltSarbeiten) auiß nur einigermaßen
fi<h belebt, fo ift ju hoffen, baß im Faßre 1922 bie
Bauarbeiter genügenbe Befcßäftigung fitiben werben.

$ieff>au. ®ie planmäßige Vorbereitung unb Bereit«
ftellung oon Slotftanbëarbeiten litt feßr unter ber enb«

lofen Verzögerung ber Zuteilung ber @uboention§fum«
men com Bunb an bie Äantone unb oom Äanton an
bie ©eitteinben. Ulan mar gezwungen, oon ber .ftanb in
ben SRunb ju leben.

Çeute fann angenommen werben, baß ber Bunb unb
ber Danton an SCiefbauten in ber ©tabt gürid) ©ub«
oentionen im ©cfamtbetrage oon 1,500,000 Fr. au§«

richten werben, ©in biefem Betrage entfprecßenbe§ ^ro«
gramni fießt Stotftanbsarbeiten mit einem ©efamtfoften«
ooranfeßlag oon runb 4V2 SSHiHionen gwnfen (einfcßließtid)
©çpropriationëfoften) not'. tBaoon werben etwa 2 9JHU

lionen S^ranfen bureß bie ©uboentionen unb burdß bie

Beteiligung ^rioater gebeeft, fo baß für bie ©tabt im«

mer nod) eine Sîeinauëgabe oon 2 '/s SJlitlionen gtanfen
oerbleibt. Sll§ »nichtigere Stotftanbëarbeiten, bie neben

Sahireichen llanatifationen oorgefeßen finb, ftnb ju er«

wäßnen : ber Bau bev $ einrieb ftraße jmifeßen
Vöntgenfiraße unb £>arbftraße, ber Bau ber Sttorgen«
talftraße jwifeßen SRutfdßeßen« unb Vainftraße, bie

Verbreiterung ber ©loriaftraße, bie .llorreftion
ber Sßintertßur er ftraße bi§ jur Frcßelftraße,
bie ßorreftion ber ©cßaf fß auf er ftraße oon ber

Vötelftraße aufwärts, bie ftorreftion ber ©eeftraße,

smifeßen ©ternenftraße unb SRuraltengut, bie ©cßaffung
eine§ ©port« unb Babeplaße§ im Sftptßenqttai
braußen, bie ßorreftion ber SCIBiSrieberftraße oom
Friebßof bi§ jur ©tabtgrenje, bie ©rftellung eine§ großen
©ammelfanal§ al§ erfte Bauetappe für bie ©infüßrung
ber ©djmenttnfanalifaltott.

®urcß alle im Vgramnt oorgefeßenen llnterneß«
mutigen wirb Slrbeit int Umfange oon 132,000 Slrbeiter«
tagen gefdjaffen; baoott entfallen auf bie leßten SRonate
beë ^aßre§ 1921 20,000, fo baß für 1922 noeß 112,000
oerbleiben. ®iefe etitfprecßen unter Slnttaßme oon 300
Slrbeit§tagen einer burcßfcßnittlicßen täglicßen Slrbeiter«
Zaßt oon 370 SRantt. befcßäftigt bie ©tabt unb
bie Uuterneßnter bei fiöbtifcßen Stotftanb§arbeiten etwa
200—250 SJtann. ©o groß ba§ Slrbeit§programm für
bie ©tabt ift, erntöglidßt e§ boeß felbft naeß Beginn ber
Baufaifon faum bie Befdjäftigung ber arbeitêlofen @rb«
arbeiter uttb Baußanblanger, fo baß für bie Befcßäfti«
gitng Slrbeitélofer au§ anbern Berufen bei ben Slot«
ftanbëarbeiten feßr wenig SRöglicßfeit oorßanben feitt
wirb.

gtloprniffe Seim ginjup oon @ao

uiib eleltttijifieitt Ud)t.
(Storrefponbenä.)

a) ©leießzeitiges Slblefen unb ©inzießett.
Bei ben ßeute allfeitS oerlangten ©parmaßnaßmen finb
oor allem ftänbig mieberfeßrenbe Stuëgaben auf ein
SJiinbeftmaß ßerabzitfetzen. ®ie ®al= unb ©leftrizität?«
werfe geben für ba§ monatlicße Slblefen unb ©ittzießen
für @a§ unb eleftrif^en ©trom oerßättni§mäßig große
©umnten au§, bie ztoeifel^oßne um ein gute§ ©tüdf oer«
minbert werben fönnen.

3'it erfter Sittie ift barauf zw ßaltett, baß Slblefen
unb ©inzießen gl einzeilig unb bureß ben gteießen
SRann gefeßeßen fol!. ®a§ gibt weniger Slrbeit unb
Sluëgaben für ba§ ©inzießerpetfonal at§ atteß auf bem
Bureau, ßwoerläffige Ueute finb fäßig, im $ag wenig*«

ften§ 100 ©aêmeffer ober eleftrifbße 3üßler abzitlefen
unb gleicßzeitig ba§ ©elb einzvtzießen. ©ie müffen aller«
bing§ gut reeßnen unb mit bem ©elb uingeßen fönnen.
Bei ben ßeute bezaßlten Sößnen unb ©eßalten barf matt
aber unbebettflicß bie Slnfprücße fo ßoeß ftellen; biefe
SCätigfeit eignet fieß woßl am atlermenigften für foge«
nannte „Verforgttngen" oon Organen, bie anber§wo nitßt
ineßr orbentlicßee> leiften. Beim Slblefen unb ©Inzießen
bureß ben gleidßen SJlantt bebient man fiöß ant beften
be§ ®urcßf^reibeoerfaßren§. ®er ©inzießer ßat bie
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die Stadt zurzeit nicht erstellein Man konzentriert die

Förderung der Hochbautätigkeit auf den Wohnungs-
bau, um gleichzeitig die Arbeitslosigkeit und die Woh-
nungsnot zu bekämpfen. Seitdem der Bund und der
Kanton den Wohnungsbau unterstützen, ist es gelungen,
den genossenschaftlichen Wohnungsbau zu beleben, so daß
die Stadt mit dem kommunalen Wohnungsbau zurück-
halten konnte, Den Genossenschaften genügen die Sub-
ventionen nicht; um ihnen die Finanzierung der Bauten
zu ermöglichen, kommt ihnen die Stadt durch Gewäh-
rung von Darlehen in zweiter Hypothek entgegen. Im
Jahre 1922 wird die durch Bund, Kanton und Stadt
unterstützte genossenschaftliche Bautätigkeit einen wesent-
lichen Umfang annehmen. Unter der Annahme, daß die

Subvenlionierung des größten Projektes, desjenigen der
Baugenossenschaft Kornhausstraße mit 105 Wohnungen,
demnächst perfekt wird, werden im Jahre 1922 351
Wohnungen erstellt, mit einem Baukostenaufwand von
9,500,000 Franken, an welchem die Stadt mit 1,860,000
Franken zweiter Hypotheken beteiligt ist,

4, Private Bautätigkeit, Der .Krise wegen
ist die private Bautätigkeit immer noch sehr gering.
Außer einer Baute von Orell Füßli u. Cie. in Wiedi-
kon im Kostenbetrage von etwa 1 Million Franken wer-
den keine größeren Projekte verwirklicht, Die Ausfüh-
rung eines Bauprojektes der Rückoersicherungsgesellschaft
im Kostenbetrage von mehreren Millionen Franken ist
noch unsicher. Wenn die private Bautätigkeit (Neu- und
Umbauten und Unterhaltsarbeiten) auch nur einigermaßen
sich belebt, so ist zu hoffen, daß im Jahre 1922 die
Bauarbeiter genügende Beschäftigung finden werden.

Tiefbau. Die planmäßige Vorbereitung und Bereit-
stellung von Notstandsarbeiten litt sehr unter der end-
losen Verzögerung der Zuteilung der Subventionssum-
men vom Bund an die Kantone und vom Kanton an
die Gemeinden, Man war gezwungen, von der Hand in
den Mund zu leben.

Heute kann angenommen werden, daß der Bund und
der Kanton an Tiefbauten in der Stadt Zürich Sub-
ventionen im Gesamtbetrage von 1,500,000 Fr. aus-
richten werden. Ein diesem Betrage entsprechendes Pro-
gramm sieht Notstandsarbeiten mit einem Gesamtkosten-

Voranschlag von rund 4^/s Millionen Franken (einschließlich
Expropriationskosten) vor, Davon werden etwa 2 Mil-
lionen Franken durch die Subventionen und durch die

Beteiligung Privater gedeckt, so daß für die Stadt im-
mer noch eine Reinausgabe vou 2'/? Millionen Franken
verbleibt. Als wichtigere Notstandsarbeiten, die neben

zahlreichen Kanalisationen vorgesehen sind, sind zu er-
wähnen: der Bau der Heinrich straße zwischen

Röntgenstraße und Hardstraße, der Bau der Morgen-
talstraße zwischen Mutschellen- und Raiustraße, die

Verbreiterung der Gloriastraße, die Korrektion
der Wintert Hurerstraße bis zur Jrchelstraße,
die Korrektion der Schaff Hauserstraße von der

Nötelstraße aufwärts, die Korrektion der Seestraße,

zwischen Sternenstraße und Muraltengut, die Schaffung
eines Sport- und Bade platze s im Mythenquai
draußen, die Korrektion der Albisriederstraße vom
Friedhos bis zur Sradtgrenze, die Erstellung eines großen
Sammelkanals als erste Bauetappe für die Einführung
der Schwemmkanalisation.

Durch alle im Programm vorgesehenen Unterneh-
mungeu wird Arbeit im Umfange von 132,000 Arbeiter-
tagen geschaffen; davon entfallen auf die letzten Monate
des Jahres 1921 20,000, so daß für 1922 noch 112,000
verbleiben, Diese entsprechen unter Annahme von 300
Arbeitstagen einer durchschnittlichen täglichen Arbeiter-
zahl von 370 Mann. Zurzeit beschäftigt die Stadt und
die Unternehmer bei städtischen Notstandsarbeiten etwa
200—250 Mann. So groß das Arbeitsprogramm für
die Stadt ist, ermöglicht es doch selbst nach Beginn der
Bausaisou kaum die Beschäftigung der arbeitslosen Erd-
arbeiter und Bauhandlanger, so daß für die Beschäfli-
gung Arbeitsloser aus andern Berufen bei den Not-
standsarbeiten sehr wenig Möglichkeit vorhanden sein
wird.

Schmisse dcim Einzug nun Gas

mid elektrischem Licht,
(Korrespondenz.)

-i) Gleichzeitiges Ablesen und Einziehen,
Bei den heute allseits verlangten Sparmaßnahmen sind
vor allem ständig wiederkehrende Ausgaben auf ein
Mindestmaß herabzusetzen. Die Gas- und Elektrizitäts-
werke geben für das monatliche Ablesen und Einziehen
für Gas und elektrischen Strom verhältnismäßig große
Summen aus, die zweifelsohne um ein gutes Stück ver-
mindert werden können.

In erster Linie ist darauf zu halten, daß Ablesen
und Einziehen gleichzeitig und durch den gleichen
Mann geschehen soll. Das gibt weniger Arbeit und
Ausgaben für das Einzieherpersonal als auch auf dem
Bureau, Zuverlässige Leute sind fähig, im Tag wenig-
stens 100 Gasmesser oder elektrische Zähler abzulesen
und gleichzeitig das Geld einzuziehen, Sie müssen aller-
dings gut rechnen und mit dem Geld umgehen können.
Bei den hellte bezahlten Löhnen und Gehalten darf man
aber unbedenklich die Ansprüche so hoch stellen; diese

Tätigkeit eignet sich wohl am allerwenigsten für söge-
nannte „Versorgungen" von Organen, die anderswo nicht
mehr ordentliches leisten. Beim Ablesen und Einziehen
durch den gleichen Mann bedient man sich am besten
des Durchschreibeverfahrens, Der Einzieher hat die
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Stbreffe, bie alten Stblefeftänbe, aüfäEige SJiieten, 3u*
fegläge, Deilpglungen ufru. in einem Bücglein, mit feftent
Unterbecîel, oorgefcgriebett, et tieft ben neuen ©tanb
ab, recgnet ben betrag au? — bei ungetaben greifen
oermittelft einet ganbficgen, ginter geEuloib aufberoagrten
DabeEe — abbiert fämtlicge Beträge, roeift bie SRecïjrmng

oor unb jiegt gteicf) ben Betrag ein. Damit fatten
manege Strbeiten unb Dienftgänge ptn oornegereln meg :

Stuf bent Bureau muffen feine befonberen Mecgnungen
mef)r au?gefteEt metben; bie Dätigfett eine? befonberen
©ittjieger? fäUt roeg, ebenfo bie Macgprüfung ber fottft
im Bureau au?gefteüten befonberen @a?* bejro. ©trotn*
recgnungen. SCßitt man nocg ntegr an Bapier unb Str*
beit fparen, faun man ba? ©injelblatt be? Stblefebücg*
lein? für piei SJlonate unterteilen unb bettt Stbonnenten
fe nur ein S3tatt abgeben. ©itt roeiterer Borteil biefer
Beteinigung oon Stblefen unb ©elbeinpg beftegt barin,
bag man ba? ©elb ntinbeften? einen galben Blonat
früher abliefern fann unb bamit 3in? gerolnnt; für
größere SBerfe macgt ba? gagr um Sagt gnnj bebeutenbe

Beträge, ©nbticg ift nicgt p unterfcgägen, bag man fcgroa*
ctjen gaglern, fofetn man ignen nicgt SEünpteffer pr Bor*
att?bepglung einfegt, bie 3aglung?frift göcgften? bi?

sunt 20. eine? SJlouat? erftrecfen mug, SlngefteEte Ber--
fudge unb eine praftifcge ©rfafjrung, bie ficg über 15

$agre erftrecft, geigen beuttief), bag poettäffige? ?ßetfonat
biefent ©inpgfgftem oollftänbiggeroacgfen, unb bie Soften
be? ©inpge? unb ber (Schreibarbeit auf bent Bureau
gehen pfammengereegnet beinahe auf bie .jpätfte ^urücC.
®? ift leicht au?precgnen, bag bie ©tabt 3ürich, mit
fcgägung?roeife je 50,000 Slbonnentett für ©a?= unb
eleftrifdfje? Sicht, bureg 3nfammenlegung oon Stblefen
unb ©injiegen jägtlicg etroa 100,000 gr. erfparen fann.

gür bie Slnfcglüffe oon ©leftromotoren, Bacföfen,
chemifdhen Apparaten, bie mit grogen ©trommengen unb
oon einanber oerfegiebenen greifen p teegnen gaben
(B*et? abgeftuft naeg Slnfcgtugroert, Benügung?batter,
Dage?.* unb Stacgtftrom, befonbere gälte ttfro.), ift roogl
naeg roie oor ba? Stblefen unb ba? Stu?ftetlen ber Mecg*

nungen getrennt p führen, namentlich bann, menn nadt)

Reglement eine Biinimate oorgefegtieben ift.
Dagegen liege fich bie ©aege überlegen, ob nitf)t aueg

beim StbIefen berSBaffermeffer eine Beteinfacgung
unb Berbittigung in bem ©inne eintreten föntite, bag
man nicht megr jebett, fotibern nur jeben jtoeiten SJlonat
ober gar nur oiertetjägrlicg abtefen lägt. SBo ba? Über*
toaffer oierteljägrlicg oerreegnet roirb, fann man ganj
roogl auf bie 2(btefung?seit oon l'A Blonaten abgelten;
bei galbjägrlicget Berrecgmtng genügt regetmägige Stb*

lefung innert jroei ober brei SJlonaten. SBo man Ber*
baegt hat auf übermägigen SBafferoerbraucg, fann man
ja eine gmifegenabtefung oornegnten unb babureg unatt*
genehmen Überrafcgungen oorbeugen.

b) ©leicgjeitige? Stblefen unb ©injiegen
oon ®a? uitb eleftrifchem Sichtftroin bureg ben
gleicgen 3Jtattn, ober ab to ecgfelnb mit je jroei*
monatlicgergrift. Blan föntite gleich int 3«fammen*
legen unb Bereittfacgen noch «men ©egrttt roeiter gehen
unb fagen, roarunt nicht @a? unb eleftrifcger Sicgtfirom
gleidh^eitig oom gleichen SJlann eingebogen toerben fott.
Stuf ben erften Bticf fetjeint ba§ fetbftoerfiänblicfj unb
eigettttidh bie natürliche golge ber 3ufamntenlegung oon
Stblefen unb ©injug. Btan barf aber bei ber fßrüfung
biefer grage nicht überfefjen, bag einem SJtann nidf)t ju
oiet auf einmal jugemutet roerben barf, namenttidt) bann
nicht, menti e3 fi^ um ©elb fjanbett, für ba§ ber ©in*
^ieher oerantmortfidt) ift. SBetut für ©a§ unb eteftrifrfjeê
Sicht nur je ein B*«i§ unb fonft feine Sfebenbeträge jit
oerred^nen unb ergeben mären, liege fidt) bie ©aege fe|r
mofjt macfjen. gnbeffen ift aber p beadl)tett, bag beim

@a§ iuot)t ein @inf)eitspreiâ beftetjt, bag aber bie Stieg-

eintjett ber jafjlreicfjen 9Uünjga§tneffer nicht immer bem

Stuf* itnb Slbfcfitag be§ ©a§preife§ folgen fonnte. SU«"

fiat ba!)er in ben tneiften ©aëmerfen für 20 Slapped
metjrere oerfcfjtebene ©intjeiten an ©aebejug, je nacfjbem
bie SJlünjineffer auf 20, 30, 40 ober 50 Mappen ein*

geftettt finb. 5Der ©injiefjer mug bager jmifdt)eu bent

gettenben @inf)eit§prei§ unb bemjenigen, ber bem Mlünj'
galnteffer jugrunbe gelegt ift, eine Umrechnung oor*

nehmen unb gleichseitig ben Breiäunterfcfjieb nachforbertt
bejro. prücfbephlen. ®ap fomnten an ben melften
Orten nodt) SSlieten für ©aêttteffer, für Kodier unb

Sampen, ïeitphtungeii für Seitungen ufro. — furj eine

SU enge oon 3af)f«n unb Mecgnungen beim ©al attein-

Beim eteftrifegen Siegt ift ber Starif nodh roeit oielartiger :

@inf)eit§prei§ ; Doppeltarif für fleinere Slnfcglüffe (Bügel*
eifen); jroeiter Doppeltarif für Äleinfraft; oerfigiebene
Strien oon 3üf)lern (^eftomatt*, ©tunben* unb Sttnpère*
ftunbenjähter) ; enblich fomnten noü) tjinju Stlietbeträge
für oerfdtjiebene groge 3ügl«^ ®oppeltarifjähler, ßodger,
foroie Deiljahlungen für gnftaltationen ufro. ©teilt man
fief) biefe bunte SRufterfarte oon Sagten uttb Slttfägen
oor, fo roirb man pgebett, bag ber SJlamt gerabe genug
gat am 3ufammenpg oon Stblefen unb ©inpg oon ®a§
bejro. oott eleftrifcgem Sicgtftrom allein; ba§ Sufammen*
jiegen beiber Betriebe auf einen einzelnen SJlann märe

tgeoretifdg möglich, in ber ?ßra^i§ jtt aufreibenb, ganj
abgefegen baoon, bag man bei aUfättig entftegenben
geglern unb ©elbauêfatt faum herausbringen roürbe, in
toa§ für einem Betrieb (@a§ ober ©leftrifeg) ber gegter
Sit fuegen märe.

Dagegen oerfpriegt eine anbere Söfung befferen @r*

folg: Mlan foltte ben Berfucg madgen, @a§ unb elef*

trifegen Sidgtftrom nur je alle jroei SJlottate einjujiegen,
etroa in ben ungeraben SJlonaten ben eleftrifdgen ©trom,
in ben geraben bas ©a§. ©ine einfache Sladjredgnttng
ergibt, bag man babureg etroa bie Hälfte an ©ittjugS*
foften, ©egreibarbeit, Kontrolle, Bapier ufro. erfparen
fann. Da naeggerabe faft aEe gamilien ba§ ©a§ nur
nocg für Sfocgjroecfe, ben eleftrifcgen ©tront für bie ge*

famte Beteucgtung benügen, ift bei abroedgfelnbent jroei*
monatlichem ©Ittpg einigermagen ein 3lu§gleidg bureg
bie Bergättniffe gegeben, ©elbftrebenb roirb man ba§

gleiche fßerfonal für ben ©injug beiber SBerfe benugen.
SBenn babureg ©injug* unb Bureau*B«ïfonal erfpart
roerbett fann, b. g. roenn e§ überhaupt im Dienfte ber
SBerfe entbegrlidg ober bei entftegenben Süden nicht meg*

p erfegen ift, ober roenn ba§ oont ©inpg unb oon ber
entfpreegenben Schreibarbeit entlüftete Berfonal geroinn*
bringenbe Strbeit leiften fann, fo liegt' eine bebeutenbe

@rfparni§ oor. ©te roirb atterbingâ in bem ©inne etroa?

gentilbert, al? beim ©inpg in Slbftänben oon 2 SJlonaten
etroa? 3m§ oerloren geht, nämlicg ber galbe 3agre?jln?
be? frügeren burcgfcgnittlicgen 9Jlonat?einpge? ; fetner
rnüffen bei 9Bognung?roecgfeI megr ßmifdgenablefungen
ftattfinben. ©nbtidg finb möglicgerroeife bie Berlufte p*
folge „oorseitiger Stbreife be? Stbonnenten" etroa? gröger;
aber aE biefe ©egenpoften oerminbent ben fmanpEen
Borteit nur unroefentlirf). ©cgliegtidg gat biefe neue ©in*
pg?art nocg einen anberen Borteil: 3ebe gamitie ergält
monattid) nur ben Befudg eine? ©integer?. Die afl*
gemein gehörte Stnficgt, bie ©emeinbebetriebe befdgäftigen

p otel Berfonal, roirb burdg biefe SMagnagme roefent*
tidg entfräftet. ©in auf megrere SJlonate firf) erftrecfen*
ber Berfucg. roirb ein enbgültige? Urteil über bie Brauch*
barfeit biefe? neuen Borfcglage? pr Stbflärung bringen-
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Adresse, die alten Ablesestände, allfällige Mieten, Zu-
schlüge, Teilzahlungen usw, in einem Büchlein, mit festem
Unterdeckel, vorgeschrieben, er liest den neuen Stand
ab, rechnet den Betrag aus — bei ungeraden Preisen
vermittelst einer handlichen, hinter Zelluloid aufbewahrten
Tabelle — addiert sämtliche Beträge, weist die Rechnung
vor und zieht gleich den Betrag ein. Damit fallen
manche Arbeiten und Dienstgänge zum vorneherein weg:
Auf dem Bureau müssen keine besonderen Rechnungen
mehr ausgestellt werden; die Tätigkeit eines besonderen
Einziehers fällt weg, ebenso die Nachprüfung der sonst
im Bureau ausgestellten besonderen Gas- bezw. Strom-
rechnungen. Will man noch mehr an Papier und Ar-
beit sparen, kann man das Einzelblatt des Ablesebüch-
leins für zwei Monate unterteilen und dem Abonnenten
je nur ein Blatt abgeben. Ein weiterer Vorteil dieser

Vereinigung von Ablesen und Geldeinzug besteht darin,
daß man das Geld mindestens einen halben Monat
früher abliefern kann und damit Zins gewinnt; für
größere Werke macht das Jahr um Jahr ganz bedeutende

Beträge. Endlich ist nicht zu unterschätzen, daß man schwa-
chen Zahlern, sofern man ihnen nicht Münzmesser zur Vor-
ausbezahlung einsetzt, die Zahlungsfrist höchstens bis
zum 20. eines Monats erstrecken muß. Angestellte Ver-
suche und eine praktische Erfahrung, die sich über 15

Jahre erstreckt, zeigen deutlich, daß zuverlässiges Personal
diesem Einzugsystem vollständig gewachsen, und die Kosten
des Einzuges und der Schreibarbeit auf dem Bureau
gehen zusammengerechnet beinahe auf die Hälfte zurück.
Es ist leicht auszurechnen, daß die Stadt Zürich, mit
schätzungsweise je 50,000 Abonnenten für Gas- und
elektrisches Licht, durch Zusammenlegung von Ablesen
und Einziehen jährlich etwa 100,000 Fr. ersparen kann.

Für die Anschlüsse von Elektromotoren, Backöfen,
chemischen Apparaten, die mit großen Strommengen und
von einander verschiedenen Preisen zu rechnen haben
(Preis abgestuft nach Anschlußwert, Benützungsdauer,
Tages- und Nachtstrom, besondere Fälle usw.), ist wohl
nach wie vor das Ablesen und das Ausstellen der Rech-

nungen getrennt zu führen, namentlich dann, wenn nach
Reglement eine Minimale vorgeschrieben ist.

Dagegen ließe sich die Sache überlegen, ob nicht auch
beim Ablesen der W a s ser mes ser eine Vereinfachung
und Verbilligung in dem Sinne eintreten könnte, daß
man nicht mehr jeden, sondern nur jeden zweiten Monat
oder gar nur vierteljährlich ablesen läßt. Wo das Über-
wasser vierteljährlich verrechnet wird, kann man ganz
wohl auf die Ablesungszeit von l'/s Monaten abstellen;
bei halbjährlicher Verrechnung genügt regelmäßige Ab-
lesung innert zwei oder drei Monaten. Wo man Ver-
dacht hat auf übermäßigen Wasserverbrauch, kann man
ja eine Zwischenablesung vornehmen und dadurch unan-
genehmen Überraschungen vorbeugen.

d) Gleichzeitiges Ablesen und Einziehen
von Gas und elektrischem Lichtstrom durch den
gleichen Mann, oder abwechselnd mit je zwei-
m o n atliche r F rist. Man könnte gleich im Zusammen-
legen und Vereinfachen noch einen Schritt weiter gehen
und sagen, waruni nicht Gas und elektrischer Lichtstrom
gleichzeitig vom gleichen Mann eingezogen werden soll.
Auf den ersten Blick scheint das selbstverständlich und
eigentlich die natürliche Folge der Zusammenlegung von
Ablesen und Einzug. Man darf aber bei der Prüfung
dieser Frage nicht übersehen, daß einem Mann nicht zu
viel aus einmal zugemutet werden darf, namentlich dann
nicht, wenn es sich um Geld handelt, für das der Ein-
zieher verantwortlich ist. Wenn für Gas und elektrisches
Licht nur je ein Preis und sonst keine Nebenbeträge zu
verrechnen und erheben wären, ließe sich die Sache sehr
wohl machen. Indessen ist aber zu beachten, daß beim

Gas wohl ein Einheitspreis besteht, daß aber die Meß'
einheit der zählreichen Münzgasmesser nicht immer dem

Auf- und Abschlag des Gaspreises folgen konnte. Man
hat daher in den meisten Gaswerken für 20 Rappen
mehrere verschiedene Einheiten an Gasbezug, je nachdem
die Münzmesser auf 20, 30, 40 oder 50 Rappen ein-

gestellt sind. Der Einzieher muß daher zwischen dem

geltenden Einheitspreis und demjenigen, der dem Münz-
gasmesser zugrunde gelegt ist, eine Umrechnung vor-
nehmen und gleichzeitig den Preisunterschied nachfordern
bezw. zurückbezahlen. Dazu kommen an den meisten

Orten noch Mieten für Gasmesser, für Kocher und

Lampen, Teilzahlungen für Leitungen usw. — kurz eine

Menge von Zahlen und Rechnungen beim Gas allein.
Beim elektrischen Licht ist der Tarif noch weit vielartiger:
Einheitspreis; Doppeltarif für kleinere Anschlüsse (Bügel-
eisen); zweiter Doppeltarif für Kleinkraft; verschiedene
Arten von Zählern (Hektowatt-, Stunden- und Ampère-
stundenzähler) ; endlich kommen noch hinzu Mietbeträge
für verschiedene große Zähler, Doppeltarifzähler, Kocher,
sowie Teilzahlungen für Installationen usw. Stellt man
sich diese bunte Musterkarte von Zahlen und Ansätzen

vor, so wird man zugeben, daß der Mann gerade genug
hat am Zusammenzug von Ablesen und Einzug von Gas
bezw. von elektrischem Lichtstrom allein; das Zusammen-
ziehen beider Betriebe auf einen einzelnen Mann wäre
theoretisch möglich, in der Praxis zu aufreibend, ganz
abgesehen davon, daß man bei allfällig entstehenden
Fehlern und Geldausfall kaum herausbringen würde, in
was für einem Betrieb (Gas oder Elektrisch) der Fehler
zu suchen wäre.

Dagegen verspricht eine andere Lösung besseren Er-
folg: Man sollte den Versuch machen, Gas und elek-

irischen Lichtstrom nur je alle zwei Monate einzuziehen,
etwa in den ungeraden Monaten den elektrischen Strom,
in den geraden das Gas. Eine einfache Nachrechnung
ergibt, daß man dadurch etwa die Hälfte an Einzugs-
kosten, Schreibarbeit, Kontrolle, Papier usw. ersparen
kann. Da nachgerade fast alle Familien das Gas nur
noch für Kochzwecke, den elektrischen Strom für die ge-
samte Beleuchtung benützen, ist bei abwechselndem zwei-
monatlichem Einzug einigermaßen ein Ausgleich durch
die Verhältnisse gegeben. Selbstredend wird man das
gleiche Personal für den Einzug beider Werke benutzen.
Wenn dadurch Einzug- und Bureau-Personal erspart
werden kann, d. h. wenn es überhaupt im Dienste der
Werke entbehrlich oder bei entstehenden Lücken nicht mehr
zu ersetzen ist, oder wenn das vom Einzug und von der
entsprechenden Schreibarbeit entlastete Personal gewinn-
bringende Arbeit leisten kann, so liegt' eine bedeutende

Ersparnis vor. Sie wird allerdings in dem Sinne etwas
gemildert, als beim Einzug in Abständen von 2 Monaten
etwas Zins verloren geht, nämlich der halbe Jahreszins
des früheren durchschnittlichen Monatseinzuges; ferner
müssen bei Wohnungswechsel mehr Zwischenablesungen
stattfinden. Endlich sind möglicherweise die Verluste zu-
folge „vorzeitiger Abreise des Abonnenten" etwas größer;
aber all diese Gegenposten vermindern den finanziellen
Vorteil nur unwesentlich. Schließlich hat diese neue Ein-
zugsart noch einen anderen Vorteil: Jede Familie erhält
monatlich nur den Besuch eines Einziehers. Die all-
gemein gehörte Ansicht, die Gemeindebetriebe beschäftigen
zu viel Personal, wird durch diese Maßnahme wesent-
lich entkräftet. Ein auf mehrere Monate sich erstrecken-
der Versuch wird ein endgültiges Urteil über die Brauch'
barkeit dieses neuen Vorschlages zur Abklärung bringen-
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